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Beiblatt zum OeHT-Ansuchen
im Rahmen der Tourismus-Investitions-Richtlinie, der Jungunternehmer-Richtlinie

und der Tourismus-Unternehmensstabilisierungs-Richtlinie 

Die Antragstellerin | Der Antragsteller 

beantragt für das Projekt 

welches im Zeitraum von 

mit Gesamtinvestitionskosten in Höhe von €

am Standort 

Straße 

PLZ Ort 

realisiert w erden soll, die folgende Unterstützung vom Land Salzburg :

den Einmalzuschuss des Landes Salzburg im Rahmen der Jungunternehmerförderung des Bundes 
(OeHT) in Höhe von max. 7,5% (max. EUR 37.500). 

den Einmalzuschuss des Landes Salzburg zum geförderten Kreditvolumen 
(OeHT-Investitionskredit oder erp-Tourismuskredit) - in Höhe von max. 5% (max. EUR 250.000) 
für Projekte in einer Gemeinde gemäß festgelegter Gebietskulisse*. 

den Einmalzuschuss des Landes Salzburg zum geförderten Kreditvolumen 
(OeHT-Investitionskredit oder erp-Tourismuskredit) - in Höhe von max. 5% (max. EUR 250.000) 
für touristische Vorhaben mit einem entsprechenden Alleinstellungsmerkmal. 

Stabilisierungsförderung: Zuschuss in mind. gleicher Höhe wie die OeHT-Förderung 
(BSÄ -Bruttosubventionsäquivalent)
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des Bundes  



 Ort, Datum Firmenmäßige Fertigung Antragsteller/in

 Salzburger Seenland
50304 Berndorf bei Salzburg 50327 Obertrum am See 
50317 Henndorf am Wallersee 50331 Schleedorf 
50320 Köstendorf 50332 Seeham 
50323 Mattsee 50339 Seekirchen am Wallersee
50324 Neumarkt am Wallersee 50335 Straßwalchen 
50326 Oberndorf bei Salzburg

 Fuschlseeregion
50307 Ebenau 50318 Hintersee
50311 Faistenau 50319 Hof bei Salzburg
50312 Fuschl am See 50321 Koppl

 Region Wolfgangsee (Salzburger Teil)
50330 St. Gilgen 50336 Strobl 

 Krispl/Gaißau (50206)

 Lammertal
50201 Abtenau 50210 Rußbach am Paß Gschütt 
50203 Annaberg-Lungötz 50419 St. Martin am Tennengebirge

 Forstau (50409)

*Gebietskulisse bis 31.12.2025:
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Zustimmungserklärung

Der Antragsteller/Die Antragstellerin nimmt zur Kenntnis, dass die Richtlinie „Gewerbliche Tourismusförderung/
Anschlussförderungen des Bundes (OeHT)“ Anwendung finden. Die derzeit geltenden Richtlinien finden Sie unter 
www.salzburg.gv.at/tourismusoffensive. 

Der Antragsteller/Die Antragstellerin stimmt der Verarbeitung seiner Daten nach Art. 6 DSGVO zu. Nähere 
Informationen zur Datenverarbeitung und den Datenschutzrechten können unter www.salzburg.gv.at/datenschutz 
abgerufen werden. Dem Land Salzburg wird die Ermächtigung erteilt, von der OeHT sämtliche mit dem Projekt in 
Zusammenhang stehende Daten bzw. Informationen erhalten bzw. verwenden zu dürfen und umgekehrt ebenfalls.

Bankverbindung Antragsteller/in: 

Bankinstitut:

IBAN:

http://www.salzburg.gv.at/tourismusoffensive
http://www.salzburg.gv.at/
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